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Auf einen Blick: Projektauswahl mit Bewertungsbogen (Stand 01.2023) 

Die Region Südkreis Gifhorn trifft die Auswahl der mit LEADER-Mitteln zu fördernden Projekte anhand von 
Mindestkriterien und Qualitätskriterien:  

• Mindestkriterien bilden den Grad der Zielerreichung ab, um zu gewährleisten, dass das Projekt zur Ziel-
erreichung der Entwicklungsstrategie beiträgt. Alle Kriterien müssen erfüllt sein; dann erhält das Projekt 
den Regelfördersatz.  

• Qualitätskriterien ermöglichen der LAG eine differenzierte Bewertung, um die besonderen Qualitäten 
eines Projektes zu erkennen. Die Qualitätskriterien greifen die Zielsetzungen der Entwicklungsstrategie 
auf. Um den Qualitätsbonus zu erhalten, muss ein Projekt eine Mindestanzahl an Qualitätskriterien erfül-
len. Ein Projekt in nicht-kommunaler Projektträgerschaft muss mindestens drei Qualitätskriterien erfüllen 
und damit eines weniger als ein Projekt in kommunaler Trägerschaft, das mindestens vier Kriterien erfül-
len muss. Dies soll einen Anreiz für nicht-kommunale Projektträger*innen setzen und ihnen den Zugang 
zur LEADER-Förderung erleichtern. Die Qualitätskriterien dienen darüber hinaus dem Ranking der Pro-
jekte, um das LEADER-Kontingent bestmöglich im Sinne der Zielerreichung der Entwicklungsstrategie ein-
zusetzen. 

Grundsätzlich gelten für regionseigene LEADER-Projekte und Kooperationsprojekte mit anderen LEADER-Re-
gionen dieselben Anforderungen. 

Ist eine Priorisierung der eingereichten Projektanträge erforderlich, wird ein Ranking anhand einer Punkte-
vergabe erstellt: Jedes erfüllte Qualitätskriterium wird dabei mit einem Punkt gewertet. 

 

 

Verfahren zur Projektauswahl  

 

Die LAG Region Südkreis Gifhorn regelt das Projektauswahlverfahren mittels einer Stichtagsregelung. 
Die*der Projektträger*in muss den LEADER-Projektantrag in Form des LEADER-Projektsteckbriefes spätes-
tens sechs Wochen vor der LAG-Sitzung, in der die LAG über das Projekt berät, beim Regionalmanagement 
einreichen. Grundsätzlich ist die Einreichung von Projektideen und Projektsteckbriefen kontinuierlich über 
das gesamte Jahr möglich. Wird die sechswöchige Frist nicht eingehalten, berät die LAG in der folgenden 
Sitzung über das Projekt. Die LAG tagt in der Regel drei Mal im Jahr. Die Sitzungstermine werden frühzeitig 
auf der regionseigenen Internetpräsenz www.suedkreis-gifhorn.de bekannt gegeben, sodass die Frist von 
den Projektträger*innen eingehalten werden kann.  

  

http://www.suedkreis-gifhorn.de/
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Projektauswahlkriterien (Bewertungsbogen) 

Formale Voraussetzungen [Alle Voraussetzungen müssen erfüllt sein.] Erfüllung 

Gebietskulisse Das Projekt liegt innerhalb der Region Südkreis Gifhorn. ☐ ja 

☐ nein 

Finanzierung Die Finanzierung des Projekts ist sichergestellt.  

Hinweis: Vorfinanzierung durch Projektträger*in erforderlich.  

☐ ja 

☐ nein 

Mindestkriterien [Alle Kriterien müssen erfüllt sein.] Erfüllung 

REK-Entwicklungsziele Das Projekt leistet einen Beitrag zu mindestens einem  
Entwicklungsziel. 

☐ ja 

☐ nein 

REK-Handlungsfeldziele Das Projekt leistet einen Beitrag zu mindestens einem Ziel  
der Handlungsfelder. 

☐ ja 

☐ nein 

REK-Fördertatbestande Das Projekt ist einem Fördertatbestand zuzuordnen. ☐ ja 

☐ nein 

Räumliche Barrierefreiheit Das Projekt ist für Alle barrierefrei zugänglich, sofern dies sinnvoll 
und das Kosten-Nutzen-Verhältnis angemessen ist. 

☐ ja 

☐ nein 

Qualitätskriterien für den 
Erhalt des Qualitätsbonus 

[Mindestens 3 beziehungsweise 4 Kriterien müssen erfüllt sein.]1 Erfüllung 

Klima- und Ressourcen-
schutz 

Das Projekt leistet einen Beitrag zum Klima-, Umwelt- oder  
Ressourcenschutz oder dient der Klimafolgenanpassung. 

☐ ja 

☐ nein 

Wertschöpfung Das Projekt dient der regionalen Wertschöpfung, fördert lokale  
Betriebe oder erhält oder schafft Arbeitsplätze im Südkreis Gifhorn.  

☐ ja 

☐ nein 

Digitalisierung Das Projekt leistet einen Beitrag zur Digitalisierung im Südkreis  
Gifhorn. 

☐ ja 

☐ nein 

Umfängliche 
Barrierefreiheit 

Das Projekt trägt dazu bei, das allgemeine Lebensumfeld  
(Infrastrukturen, Dienstleistungen, Produkte) so zu gestalten, dass  
es für alle Menschen ohne fremde Hilfe zugänglich, nutzbar und  
erlebbar ist.  

☐ ja 

☐ nein 

Gleichstellung Das Projekt trägt zur Verbesserung der Chancengleichheit bei. ☐ ja 

☐ nein 

Zusammenarbeit und  
Ehrenamt 

Das Projekt wird in Kooperation von mehreren Projektpartner*in-
nen umgesetzt, fördert die Vernetzung und Zusammenarbeit von 
Akteuren innerhalb der Region, fördert das Ehrenamt oder stärkt 
das bürgerschaftliche Engagement. 

☐ ja 

☐ nein 

Impulswirkung und  
Übertragbarkeit 

Das Projekt weist für den Südkreis Gifhorn einen innovativen Cha-
rakter auf und fördert neue Herangehensweisen, mit Herausforde-
rungen vor Ort umzugehen und Potenziale auszuschöpfen. 

☐ ja 

☐ nein 

 

 
1  Projekte von kommunalen Zuwendungsempfänger*innen müssen mindestens 4 Kriterien erfüllen.  

Projekte von nicht-kommunalen Zuwendungsempfänger*innen müssen mindestens 3 Kriterien erfüllen. 


